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Öffentliche Trinkwasserbrunnen 
Anfrage des Seniorenbeirates 

 
Zu der Anfrage wir wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Bundesregierung hat am 10.08.2022 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wasser-
haushaltsgesetzes beschlossen, der aber noch nicht vom Bundestag verabschiedet wurde. 
Auch wenn die geplanten gesetzlichen Vorgaben des Bundes noch nicht verabschiedet wur-
den, findet die Prüfung möglicher Trinkwasserbrunnen bereits in laufenden Planungen Be-
rücksichtigung. Die Prüfung der Installation von Trinkwasserbrunnen an hochfrequentierten, 
zentralen Stellen ist Bestandteil des aktuell in Bearbeitung befindlichen Integrierten Hand-
lungskonzepts Innenstadt (IHaKo). 
Am Kornmarkt, am Baumbeet vor dem Rathaus, befindet sich bereits ein Trinkbrunnen. Ein 
weiterer Trinkbrunnen wird in der Schlossparkerweiterung installiert und in der Planung zur 
Neugestaltung des Herrengartens ist die Installation eines Wasserspiels vorgesehen, welches 
zusätzlich auch die Funktion eines Trinkwasserspenders übernimmt. 
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Im Zuge von geplanten Maßnahmen in der Innenstadt, die beispielsweise im Rahmen der 
Städtebauförderung gefördert werden, können Trinkwasserbrunnen mitgedacht und bean-
tragt werden (Beispiel Herrengarten). 
Für die Installation des Trinkbrunnens in der Schlossparkerweiterung hat die SVB ihre Unter-
stützung zugesichert. 
Ob ein Förderprogramm des Landes NRW zur Unterstützung von Maßnahmen zur Klimaan-
passung, dessen Mittel erschöpft sind, fortgeführt oder neu aufgelegt wird, ist derzeit offen. 
 
Gez. 
Bockemühl 
 
 
 




